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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhal-
tige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrations-
hintergrund ab. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der 
Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die 
Bundesagentur für Arbeit (BA). 

Anerkennungsverfahren, auch 
Gleichwertigkeitsprüfung genannt: 
Die Anerkennungsstelle (hier: zustän-
dige Handwerkskammer) prüft die 
Qualifikation und Berufs erfahrung 
und entscheidet dann, ob die volle 
Gleichwertigkeit vorliegt, noch 
Kenntnisse/Fähigkeiten fehlen oder 
der Antrag abgelehnt wird.

Aufenthaltserlaubnis: Zeitlich be-
fristete Erlaubnis zum Aufenthalt in 
Deutschland zu einem bestimmten 
Zweck (z. B. zur Beschäftigung oder 
Qualifizierung). Die Aufenthalts-
erlaubnis wird von der Ausländer-
behörde ausgestellt.

Bescheid: Schreiben, in dem die 
Anerkennungsstelle das Ergebnis der 
Gleichwertigkeitsprüfung mitteilt. 
Wenn wesentliche Unterschiede zwi-
schen der ausländischen Qualifikation 
und dem deutschen Referenzberuf 
bestehen, wird ein Bescheid über 
teilweise Gleichwertigkeit ausgestellt 
– die Unterschiede können durch 

eine Qualifizierungsmaßnahme 
ausgeglichen werden. Wenn keine 
wesentlichen Unterschiede (mehr) 
bestehen, wird die volle Gleichwer-
tigkeit bescheinigt.

Beschleunigtes Fachkräfte-
verfahren: Durch verkürzte Fristen 
und die Steuerung des gesamten 
Prozesses durch die Ausländerbe-
hörden werden das Anerkennungs- 
und Visumverfahren auf insgesamt 
maximal vier Monate verkürzt. Hierzu 
ist eine Vollmacht der ausländischen 
Fachkraft an den*die Arbeitgeber*in 
notwendig. Das Verfahren ist gebüh-
renpflichtig.

Folgeantrag: Zweiter Antrag auf 
Anerkennung, der nach erfolgreicher 
Absolvierung einer Qualifizierungs-
maßnahme bei der zuständigen An-
erkennungsstelle gestellt wird.

Referenzberuf: Der deutsche Beruf, 
mit dem die ausländische Qualifika-
tion verglichen werden kann.

Visum: Aus den meisten Nicht-
EU-Ländern benötigt man ein 
Visum, um für einen längeren, nicht 
touristischen Aufenthalt einreisen 
zu dürfen. Ein Visum wird immer 
für einen bestimmten Zweck, hier 
im Beispiel zum Erwerb einer noch 
fehlenden berufspraktischen Quali-
fikation, ausgestellt. Das Visum wird 
bei der deutschen Auslandsvertretung 
beantragt.

ZAV: Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung, zuständig für Fachkräfte 
aus dem Ausland und die Vermittlung 
besonderer Berufsgruppen bei der 
Bundesagentur für Arbeit.

ZSBA: Zentrale Servicestelle Berufs-
anerkennung. Die ZSBA gehört zur 
ZAV und berät Fachkräfte, die sich 
noch im Ausland befinden, zum An-
erkennungsverfahren in Deutschland.
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Fachkraft aus dem Ausland?
Der Weg in den deutschen Arbeitsmarkt

Herr Cantemir, 25 Jahre

Visum zur 
Einreise benötigt

4-jährige Ausbildung als  
Bautechniker für Wärme- und  
Gasversorgungsanlagen

5 Jahre
Berufserfahrung

Grundkenntnisse 
in Deutsch

Tätigkeit als 
Anlagenmechaniker SHK

Bescheid über volle 
Gleichwertigkeit

Beratung zur betrieblichen 
Integration
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Stellensuche

Antrag auf Anerkennung

Visumantrag

Wenn Sie als Arbeitgeber*in das  
beschleunigte Fachkräfteverfahren  
beantragen, verkürzen sich die 
Fristen des Anerkennungs- und 
Visumverfahrens.

Müssen zur Einreise oder für den  
Beginn einer Qualifizierung noch 
Deutschkenntnisse erworben werden, 
kann die Fachkraft zunächst für einen 
Sprachkurs einreisen. 

Tätigkeit als Fachkraft und 
Ausgleich wesentlicher 
Unterschiede

Folgeantrag 

Beratung zu Anerkennung
und Einreise

Bescheid über teilweise 
Gleichwertigkeit

Qualifizierungsberatung

Ausbildungsland Republik
   Moldau



   

Herr Cantemir erhält ein Visum für den 
Aufenthalt nach § 16d Abs. 3 AufenthG 
und reist nach Deutschland ein.

5
Herr Cantemir stellt einen Folgeantrag bei der 
zuständigen Handwerkskammer und erhält die 
volle Anerkennung.

7

Herr Cantemir arbeitet als Fach-
kraft in Ihrem Unternehmen und 
gleicht dabei die wesentlichen 
Unterschiede aus.

6
IQ berät Sie zu Deutschfördermöglichkeiten
am Arbeitsplatz und zur betrieblichen und
sozialen Integration internationaler Fachkräfte.

ca. 4 Monate Visumerteilung und Einreise

ZSBA berät Herrn Cantemir zu:
- Referenzberuf
- Anerkennungsverfahren
- Sprachanforderungen
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Herr Cantemir stellt einen Antrag 
auf Anerkennung bei der zuständigen 
Handwerkskammer in Deutschland.

2

ZAV unterstützt  
bei Stellensuche

ca. 2 Monate Beratung und Antragsvorbereitung

Diese Broschüre zeigt Ihnen anhand eines Fallbeispiels, wie die Zulassung 
zum deutschen Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte ablaufen kann 
und wie das IQ Netzwerk Ihr Unternehmen bei jedem Schritt unterstützt. 

Das bietet Ihnen IQ:

Beratung für Menschen mit 
ausländischen Qualifikationen  
zur beruflichen Anerkennung 
und Qualifizierung 

Beratung für Unternehmen zu 
Abläufen bei der Einwanderung 
ausländischer Fachkräfte

Unterstützung bei der 
Integration im Betrieb Planung und Durchführung  

von Qualifizierungen im Kontext 
der beruflichen Anerkennung

Übernahme als Fachkraft mit voller Anerkennungca. 11 Monate Tätigkeit als Fachkraft und Qualifizierungca. 4 Monate Anerkennungsverfahren

Die Handwerkskammer erstellt einen 
Bescheid über teilweise Gleichwertigkeit: 
wesentliche Unterschiede schwerpunkt-
mäßig in der betrieblichen Praxis

3

Die Bundesagentur für 
Arbeit erteilt ihre Zustim-
mung zur Beschäftigung.

ZSBA und IQ beraten Sie und Herrn 
Cantemir zu Qualifizierungs- und 
Finanzierungsoptionen.

Sie bestätigen Herrn Cantemir einen 
Arbeitsplatz und verpflichten sich dazu, 
den Ausgleich der wesentlichen Unter-
schiede zu ermöglichen.

4

Herr Cantemir arbeitet bei Ihnen 
als Fachkraft mit Aufenthalts-
erlaubnis nach § 18a AufenthG.
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